
Verhalten im Brandfall

 n Ruhe bewahren
 n Alarmieren (siehe „Wichtige Telefonnummern“)

 n WO brennt es?
 n WAS brennt?
 n WIE viele Verletzte?
 n WER ruft an?

 n Gefährdete Personen retten
 n Brand löschen (Feuerlöscheinrichtung verwenden)

Verhalten bei Unfällen/med. Notfällen

 n Grundsätzlich gilt, dass sich die helfende Person nicht 
selbst in Gefahr bringt. Die Eigensicherung hat Vorrang 
gegenüber allem anderen.

 n Alarmieren  (siehe „Wichtige Telefonnummern“)
 n Absichern
 n Bergen
 n Hilfe organisieren (genaue Ortsangabe)
 n Erste Hilfe leisten 

Direktion 
Besucherordnung

 
Sicherheits- und 
Umwelthinweise
SICHERHEIT

Standort der Erste-Hilfe-Kästen beachten!

WARNUNG

ALARM

Wichtige Telefonnummer

Alarmzeichen

 n Gleichbleibender Dauerton – Erhöhte Aufmerksamkeit 
für alle MitarbeiterInnen. 

 
 
 

 n 3 x unterbrochener Ton  (20 Sek. Ton, dann 5 Sek. Pause 
etc.) – Sofort Sammelplatz aufsuchen.
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PORTIER 01/7909 - 24311

Etagendienst von 7.00–15.30 Uhr/Portier 24h



SONSTIGE HINWEISE

 n Für Informationen stehen in jedem Stockwerk Mitar-
beiterInnen des Etagendienstes zur Verfügung.

 n Orientierungspläne sind bei allen Stiegenaufgängen 
bzw. an mehreren Standorten im Haus ausgehängt. 

 
 

 

Umweltschutz/Entsorgung
 n Folder „Abfallwirtschaft bei den Wiener Linien“ beachten.
 n Einleitung von Ölen oder sonstigen wassergefährdenden 

Stoffen in die Kanalisation ist strengstens untersagt.

Besucherordnung

UMFANG UND ZWECK 

Diese Besucherordnung gilt für alle BesucherInnen, die die  
Direktion der Wiener Linien GmbH & Co KG betreten und dient:

 n der Vermeidung von Personen- und Sachschäden sowie 
sonstigen Gefährdungen.

 n der Schaffung eines sicheren Aufenthaltes.  
 n der Sicherstellung des Zutritts nur für berechtigte  

Personen und ihrem Aufenthalt in den notwendigen 
Räumen für die erforderliche Dauer. 

 
ZUTRITTSREGELUNG 

 n Jeder/Jede BesucherIn muss sich beim Portier an- und 
abmelden und erhält eine Besucherkarte.

 n Nach Aufforderung durch den Portier ist ein amtlicher 
Lichtbildausweis vorzuweisen. 

 n Die Besucherkarte ist während des gesamten Aufenthalts 
gut sichtbar zu tragen. 

 n Bei Abmeldung ist die Besucherkarte beim Portier abzu-
geben.

 n Das Betreten und Verlassen ist nur über Zu- und Hauptein-
gänge bzw. Ein- und Ausfahrten gestattet. 

 n Gekennzeichnete alarmgesicherte Türen dürfen nur im 
Notfall geöffnet werden.

 n Anlieferungen dürfen ausschließlich über den Ladehof 
erfolgen.

 n Tiere, Waffen und andere gefährliche Gegenstände und 
Stoffe dürfen nicht mitgenommen werden.

ALLGEMEINE VERHALTENSREGELN

 n Das Betteln, Hausieren und Feilbieten von Waren ist 
verboten.

 n Rauchen (auch E-Zigaretten) ist nur in gekennzeichneten 
Räumen gestattet. 

 n Mit Betriebsmitteln ist sorgfältig und sachgemäß umzu-
gehen.

 n Es gilt das Aufzeichnungsverbot (Fotografie, Filmen etc.).

PARK- UND GARAGENORDNUNG

 n Die StVO gilt in der jeweils gültigen Fassung sinngemäß.
 n Hinweisschilder sind zu beachten.

 
 

HALT!
ALARM-

GESICHERT

ALTMETALL
Bei Fragen: R27 - Abfallbeauftragte  27100

KUNSTSTOFF
Bei Fragen: R27 - Abfallbeauftragte  27100

BATTERIEN
Bei Fragen: R27 - Abfallbeauftragte  27100

Abfall-Kennzeichnung beachten!

1

Bitte halten Sie sich während Ihres Aufenthalts 
in unserem Haus an diese Regeln bzw. an die 
Anweisungen des Portiers.

Generell sind alle Hinweis-,
Verbots- und Gebotstafeln zu beachten!

Kennzeichnung Orientierungsplan


